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Gentechnik und Lebensmittel  Zulassungsregelungen 

Lebensmittel, die genetisch veränderte Organismen (GVO) enthalten, aus solchen bestehen oder daraus hergestellt 

wurden, fallen in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (Art. 3 Absatz 1 Buchstaben b und c).  

Um eine Zulassung zu erhalten, müssen sie ein EU-weit einheitliches Zulassungsverfahren durchlaufen. Die am Ende 

getroffene Entscheidung gilt in allen Mitgliedstaaten der EU. 

Zugelassene Produkte werden in ein öffentliches Register von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln 

eingetragen: 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 

 

Bild: Auszug aus dem Register für die Zulassung von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln 

 

 

Zulassungsanträge 

Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebens- 

bzw. Futtermittel, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel 

und Futtermittel eingereicht wurden, siehe: 

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx 

Aktuelle Daten über den Zulassungsstatus sind auch 

unter folgendem Link zu finden: 

http://www.transgen.de/zulassung/gvo/ 

Nulltoleranz 

Für nicht in der EU zugelassene GVO gilt in Lebens-

mitteln grundsätzlich die Nulltoleranz. Dabei ist es 

bisher nicht von Bedeutung, in welcher Menge ein 

nicht zugelassener GVO in einem Produkt nachweis-

bar ist. Auch Einträge in Form von sogenannten bota-

nischen Verunreinigungen (z.B. Einträge von gen-

technisch veränderter Soja in Weizen- oder Maismeh-

le) sind nicht zulässig, sofern es sich um nicht 

zugelassene GVO handelt. 
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